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(54) FRACHTSCHIFF MIT EFFIZENZVERBESSERTEM MEHRPROPELLERANTRIEB

(57) Frachtschiff mit einem Mehrpropellerantrieb als
Hauptantrieb, der mindestens zwei Antriebstränge (1, 2)
mit jeweils einem Propeller (12, 22) sowie je einer den
Propeller mechanisch antreibenden Propellerwelle (11,
21) umfasst. Erfindungsgemäß sind die Antriebstränge
(1, 2) gemeinsam von derselben Wärmekraftmaschine
(3) angetrieben. Ein erster Antriebstrang (1) ist mecha-
nisch angetrieben und mit einer Abtriebswelle (31) der
Wärmekraftmaschine (3) mechanisch gekoppelt. Ein
zweiter Antriebstrang (2) ist elektrisch angetrieben mit-
tels einer elektrischen Direktverbindung (4), die einen an
die Abtriebswelle (31) gekoppelten Fahrstromgenerator

(41) und einen die zweite Propellerwelle (21) des zweiten
Antriebstrangs (2) antreibenden Elektrofahrmotor (43)
umfasst, wobei der Fahrstromgenerator (41) und der
Elektrofahrmotor (43) über eine elektrische Direktleitung
(42) miteinander verbunden sind. Die Direktverbindung
(4) benötigt keinen Frequenzumrichter und ist daher ef-
fizient. Dank der elektrischen Leistungsübertragung zum
zweiten Antriebstrang (2) genügt eine einzige Wärme-
kraftmaschine, ohne aufwendige und wirkungsgradmin-
dernde Übertragungswellen zu erfordern. Das erhöht
den Wirkungsgrad und erleichtert eine platzsparende
Unterbringung der Komponenten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Frachtschiff mit einem
Mehrpropellerantrieb als Hauptantrieb, der mindestens
zwei Antriebsstränge mit jeweils einem Propeller sowie
je einer den Propeller mechanisch antreibenden Propel-
lerwelle umfasst.
[0002] Bei Frachtschiffen stellt die Effizienz des An-
triebs des Schiffs ein besonders wichtiges Kriterium dar.
Ein effizienter Antrieb zeichnet sich im Wesentlichen
durch zwei bedeutende Eigenschaften aus. Zum einen
erfordert er wenig Aufwand und möglichst wenig Kom-
ponenten, um eine günstige Herstellung zu ermöglichen.
Zum anderen ermöglicht er einen günstigen Betrieb, was
sich insbesondere durch geringen Verbrauch an Kraft-
stoff zeigt. Aber auch Wartungsaufwand spielt eine Rolle,
und zu deren Verringerung kann eine einfache und we-
niger aufwändige Konstruktion erheblich beitragen.
[0003] Generell gilt, dass mittels einer effizienten Wär-
mekraftmaschine, insbesondere einem effizienten Ver-
brennungsmotor, ein geringer Kraftstoffverbrauch er-
reicht werden kann und damit eine effiziente Antriebs-
konfiguration gebildet ist. Bei der Effizienz der Antriebs-
konfiguration ist zu beachten, dass Verluste verschiede-
ner Art auftreten können. So können mechanische, elek-
trische und/oder hydrodynamische Verluste auftreten.
Mechanische Verluste entstehen beispielsweise durch
Wärmeentwicklung infolge von Reibung an Lagern oder
in Getrieben. Elektrische Verluste sind durch das Baup-
rinzip von Elektromotoren oder Generatoren bedingt,
durch Wärmeentwicklung in elektrischen Leitungen oder
durch Verluste bei Wechsel- oder Gleichrichtung. Die hy-
drodynamischen Verluste des Schiffsantriebs werden im
Wesentlichen durch die Zuströmung zum Propeller, die
Propellergeometrie, die Wechselwirkung des Propellers
mit dem Schiff und die Leistungsdichte am Propeller be-
stimmt.
[0004] Als günstig für einen möglichst effizienten hy-
drodynamischen Antrieb hat sich erwiesen, eine mög-
lichst große Antriebsfläche (bestimmt durch den Propel-
lerdurchmesser) vorzusehen oder möglichst viele Pro-
peller vorzusehen, um so eine größere Antriebsfläche zu
erreichen. Die Steigerung des Propellerdurchmessers ist
jedoch hinsichtlich der maximalen Größe einerseits be-
schränkt durch praktische Gegebenheiten, wie den be-
nötigten Tiefgang oder die dafür erforderliche Rumpf-
form. Daher haben Schiffe mit einem Zweischraubenan-
trieb (Zweischrauber) häufig eine höhere hydrodynami-
sche Effizienz als Schiffe mit nur einer Antriebsschraube
(Einschrauber). Allerdings erfordern Antriebe mit meh-
reren Propellern ein komplexeres und unter Umständen
mit größeren mechanischen Verlusten behaftetes An-
triebskonzept. Insbesondere sind bei Antriebskonzepten
mit zwei Propellern entweder mindestens zwei Antriebs-
motoren erforderlich, die dann entsprechend kleiner aus-
fallen, oder aber eine aufwendige Getriebekonstruktion,
die mehr Herstellungsaufwand erfordern und den Wir-
kungsgrad verringern kann. Mehrere kleinere Antriebs-

motoren haben jedoch den Nachteil, dass sie in der Regel
einen höheren spezifischen Kraftstoffverbrauch bedin-
gen. Weiterhin erfordert die typischerweise höhere
Nenndrehzahl von kleineren Verbrennungsmotoren
meist ein Untersetzungsgetriebe zwischen Motoren und
Propeller, welches wiederum mechanische Verluste mit
sich bringt, oder aber eine höhere Propellerdrehzahl, die
wiederum zu entsprechend größeren hydrodynami-
schen Verlusten führt. Komplexität und Herstellungsauf-
wand bei den Antrieben mit zwei oder mehr Schrauben
sind daher häufig nicht voll befriedigend.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Frachtschiff mit einem verbesserten Hauptantrieb bereit-
zustellen, der günstiger in der Herstellung und effizienter
im Betrieb ist.
[0006] Die erfindungsgemäße Lösung liegt in einem
Frachtschiff sowie eine Hauptantriebsanlage für ein
Frachtschiff mit den Merkmalen der unabhängigen An-
sprüche. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand
der abhängigen Ansprüche.
[0007] Bei einem Frachtschiff umfassend einen
Rumpf, durch den sich eine Schiffmittellinie vom Heck
bis zum Bug erstreckt, mit einem Laderaum sowie einem
Mehrpropellerantrieb als Hauptantrieb, der mindestens
zwei Antriebsstränge mit jeweils einem Propeller sowie
je einer den Propeller mechanisch antreibenden Propel-
lerwelle, und eine Wärmekraftmaschine mit einer Ab-
triebswelle zum Antrieb der Antriebsstränge aufweist, ist
erfindungsgemäß vorgesehen, dass die Antriebsstränge
gemeinsam von derselben einen Wärmekraftmaschine
angetrieben sind, wobei ein erster Antriebsstrang me-
chanisch angetrieben ist und mit der Abtriebswelle der
Wärmekraftmaschine mechanisch gekoppelt ist, und wo-
bei ein zweiter Antriebstrang elektrisch angetrieben ist
mittels einer elektrischen Direktverbindung umfassend
einen an die Abtriebswelle gekoppelten Fahrstromgene-
rator und einen die zweite Propellerwelle des zweiten
Antriebstrangs antreibenden Elektrofahrmotor, wobei
der Fahrstromgenerator und der Elektrofahrmotor über
eine elektrische Direktleitung miteinander verbunden
sind.
[0008] Die Erfindung basiert auf dem Gedanken, für
die beiden Antriebsstränge des Hauptantriebs eine ge-
meinsame Wärmekraftmaschine vorzusehen. Dies er-
möglicht die Verwendung eines größeren und damit ef-
fizienteren Verbrennungsmotors als Wärmekraftmaschi-
ne. Als Besonderheit treibt die Wärmekraftmaschine je-
doch nur einen der beiden Antriebsstränge direkt mecha-
nisch an, während der andere der beiden Antriebssträn-
ge nicht mechanisch sondern elektrisch angetrieben ist.
Zur Leistungsübertragung ist hierbei eine elektrische Di-
rektverbindung vorgesehen, die einen von der Wärme-
kraftmaschine angetriebenen Fahrgenerator zur Erzeu-
gung elektrischer Leistung, eine elektrische Direktleitung
zu einem Elektrofahrmotor zur Übertragung der so er-
zeugten elektrischen Leistung an den Elektrofahrmotor
umfasst, und schließlich den Elektrofahrmotor, der die
Antriebswelle und damit den Propeller des zweiten An-
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triebstrangs antreibt. Es kann so eine einzige Wärme-
kraftmaschine genutzt werden, und es werden keine
komplizierten und aufwendig zu verlegenden sowie den
Wirkungsgrad mindernden Übertragungswellen benö-
tigt, um die mechanische Leistung von der Wärmekraft-
maschine zu dem zweiten Antriebstrang zu transferieren.
Mittels der erfindungsgemäßen elektrischen Direktlei-
tung ist dies deutlich vereinfacht. Dies gilt insbesondere
bei solchen Frachtschiffen, die aufgrund ihrer Eigenart
baulich beschränkte Verhältnisse zur Aufnahme der
Wärmekraftmaschine haben, wie beispielsweise bei
Frachtschiffen mit Auffahrrampen für Fahrzeuge (insbe-
sondere Fähren), die typischerweise viel Raum auf min-
destens einer Schiffsseite beanspruchen.
[0009] Die erfindungsgemäße Lösung erreicht eine
Reihe von Vorteilen. Zum einen ermöglicht sie es, durch
die Verwendung einer einzigen gemeinsam genutzten
Wärmekraftmaschine eine größere Wärmekraftmaschi-
ne statt zweier kleinerer zu verwenden, und damit die
inhärenten Wirkungsgradvorteile der größeren Wärme-
kraftmaschine zu nutzen. Ferner hat die Erfindung er-
kannt, dass bei der Verwendung von zwei kleineren Wär-
mekraftmaschinen wegen deren Kleinheit typischerwei-
se schneller laufende Motoren erforderlich werden, die
wiederum ein Untersetzungsgetriebe für die Propeller-
welle erfordern. Der dadurch erforderliche zusätzliche
Aufwand und die damit einhergehenden Wirkungsgrad-
verluste können durch die Verwendung einer größeren
und damit langsamer laufenden Wärmekraftmaschine
vermieden bzw. verringert werden. Drittens ermöglicht
die Verwendung eines gemeinsamen Motors mit zwei
Propellern den Vorteil, verglichen mit einem herkömmli-
chen Konzept, bei dem der einzige Motor auf lediglich
einen großen Propeller wirkt, kleinere Propeller vorzuse-
hen und somit die benötigte Propulsionsfläche bei ver-
ringertem Tiefgang zu erreichen. Viertens werden durch
die Direktleitung zwischen dem Fahrstromgenerator und
dem Elektrofahrmotor Umwandlungsverluste, wie sie bei
einer herkömmlichen Führung der elektrischen Leistung
über Frequenzumrichter unvermeidlich auftreten wür-
den, vermieden. Somit werden sowohl hydrodynamisch
wie auch mechanisch und motorseitig maximale Wir-
kungsgrade erreicht.
[0010] Der erste Antriebstrang und der zweite An-
triebstrang sind dazu ausgebildet, dass sie im Wesent-
lichen den gleichen Leistungsbeitrag, also etwa die Hälf-
te der Vortriebsleistung des Schiffs jeweils aufbringen.
Damit ergibt sich eine günstige Verteilung der Antriebs-
leistung und es besteht damit auch eine vorteilhafte
Links/Rechts-Symmetrie der Antriebsleistung, was ein
unerwünschtes Gieren vermeidet und einer verbesser-
ten Stabilität zugutekommt, und außerdem sorgt dies (da
keine konstante asymmetrische Ruderlage bzw. Vorhal-
ten) für einen effizienteren Vortrieb.
[0011] Nachfolgend seien einige verwendete Begriffe
erläutert:
Unter einem Frachtschiff wird ein zum kommerziellen
Seetransport konstruiertes Überwasserschiff verstan-

den. Der Begriff umfasst insbesondere Frachtschiffe im
engeren Sinn, insbesondere Stückgutfrachter, Massen-
gutfrachter und Containerschiffe, sowie auch Fähren.
Der Begriff umfasst nicht Militärschiffe, insbesondere
Kriegsschiffe, sowie Unterseeboote.
[0012] Unter dem Hauptantrieb des Schiffs wird ein An-
trieb verstanden, der den im Wesentlichen in Richtung
der Schiffmittellinie wirkenden Propulsor bildet. Der Pro-
pulsor bzw. ihm zugeordnete Propeller ist hierbei typi-
scherweise aus Effizienzgründen nicht schwenkbar.
[0013] Unter "links" bzw. "rechts" werden Richtungen
verstanden, die bezogen sind auf eine Schiffmittellinie,
die sich ausgehend vom Heck des Schiffs in Richtung
zum Bug des Schiffs erstreckt. Diese Richtung ist gleich-
zeitig auch die vorgesehene Fahrtrichtung des Schiffs.
Die Begriffe "links" bzw. "rechts" fallen folglich mit den
seemännischen Begriffen "Backbord" bzw. "Steuerbord"
zusammen.
[0014] Unter der maximal von einem Antriebstrang
übertragbaren Leistung wird diejenige Leistung verstan-
den, zu deren Übertragung die Antriebswelle und ihr Pro-
peller maximal ausgelegt sind. Dies ist fachsprachlich
bezeichnet als "Maximum Continous Power" oder "ma-
ximale Dauerleistung" des Propellers/Welle.
[0015] Der Begriff Wechselstrom umfasst einphasigen
Wechselstrom und mehrphasigen Wechselstrom, insbe-
sondere dreiphasigen Wechselstrom ("Drehstrom").
Drehstrom ist eine fachübliche Bezeichnung für Dreipha-
senwechselstrom.
[0016] Vorzugsweise ist die elektrische Direktleitung
ausgeführt als reine Kabel- und/oder Leitungsverbin-
dung und ist insbesondere umrichterlos, d. h. sie umfasst
keinen Frequenzumrichter. Es wird somit für die Direkt-
leitung lediglich eine Kabelverbindung benötigt. Dies ist
äußerst günstig in der Herstellung und vermeidet nicht
nur den für einen Frequenzumrichter erforderlichen Auf-
wand, der bei den hier in Rede stehenden Leistungen
von häufig mehreren Megawatt beträchtlich wäre, son-
dern vermeidet auch die mit einem Frequenzumrichter
im Betrieb auftretenden Stromwechselverluste. Außer-
dem wird auf diese Weise das Ausfallrisiko vermindert,
welches ein Frequenzumrichter aufgrund seiner hoch-
belasteten Halbleiterschalter mit sich bringen könnte. Es
wird so eine Steigerung der Zuverlässigkeit wie auch eine
weitere Verbesserung des Wirkungsgrads bei gleichzei-
tiger Kostenersparnis erreicht.
[0017] Es ist zweckmäßig, wenn die elektrische Direkt-
verbindung eine Wechselstromverbindung ist. Damit
wird eine Gleichrichtung vermieden und es können die
mit der Gleichrichtung (am Fahrstromgenerator) bzw.
Kommutierung (am Elektrofahrmotor) verbundenen Ver-
luste vermieden werden. Weiter ermöglicht es die Aus-
führung als Wechselstromverbindung, dass die Fre-
quenz des Wechselstroms abhängt von der Drehzahl,
mit der der Fahrstromgenerator angetrieben ist. Somit
steht die Frequenz in der Wechselstromverbindung in
einem festen Verhältnis zu der mechanischen Antriebs-
drehzahl, wodurch (bei Verwendung eines Synchronge-
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nerators und eines Synchronmotors) ein drehzahlsyn-
chroner Betrieb des Elektrofahrmotors erheblich erleich-
tert ist. Damit kann auf besonders effiziente und zweck-
mäßige Weise die erforderliche elektrische Leistung
übertragen werden.
[0018] Der Fahrstromgenerator kann als ein Wellen-
generator ausgeführt sein. Dies bedeutet, dass er von
der Abtriebswelle der Wärmekraftmaschine unmittelbar
angetrieben ist mittels eines mechanischen Leistungs-
abgriffs an der Abtriebswelle.
[0019] Vorzugsweise ist der Fahrstromgenerator als
Synchronmaschine ausgeführt. Dies bietet zum einen ei-
nen hohen Wirkungsgrad. Zum anderen bietet dies den
Vorteil, dass der erzeugte Wechselstrom eine solche
Frequenz aufweist, die streng mit der Drehzahl des me-
chanischen Antriebs korreliert. Die Frequenz des Wech-
selstroms in der elektrischen Direktverbindung ist damit
ein Maß für die Drehzahl des mechanischen Antriebs.
Besonders zweckmäßig ist es hierbei, wenn der Elektro-
fahrmotor ebenfalls als Synchronmaschine ausgebildet
ist. Dies bietet neben dem hohen Wirkungsgrad den Vor-
teil, dass somit auch die Drehzahl der von dem Elektro-
fahrmotor angetriebenen Antriebswelle und damit des
Propellers streng korreliert mit der Frequenz des Wech-
selstroms in der elektrischen Direktverbindung. Dies be-
deutet im Ergebnis, dass die Drehzahl des elektrischen
Antriebstrangs mit seinem Propeller der Drehzahl des
mechanischen Antriebstrangs mit dessen Propeller ent-
spricht. Damit kann ohne Zusatzaufwand eine drehzahl-
mäßige Synchronisierung der beiden Antriebsstränge er-
reicht werden. Es ergibt sich somit intrinsisch ein rich-
tungs- und drehzahlfolgender Betrieb des elektrisch be-
triebenen zweiten Antriebstrangs, und zwar ohne dass
dafür gesonderte Regelungs- und Synchronisiereinrich-
tungen erforderlich wären. In Bezug auf Stabilität und
Betriebssicherheit bietet dies erhebliche Vorteile, und
das ohne zusätzlichen Aufwand.
[0020] Bei Verwendung eines (baulich weniger kom-
plexen) Asynchrongenerators und -motors ergibt sich
aus den Charakteristika der elektrischen Maschinen eine
geringere Drehzahl für den zweiten Antriebsstrang. Dies
kann z.B. durch Verwendung von Verstellpropellern mit
unterschiedlichen Propellersteigungen kompensiert
werden. Insbesondere wird hierbei der als Verstellpro-
peller ausgeführte Propeller des zweiten Antriebsstrangs
von einer entsprechenden Regelung auf eine andere
Steigung geregelt als die Steigung des Propellers des
mechanischen Antriebstrangs. Damit kann der Wir-
kungsgrad verbessert werden. Es kann aber auch vor-
gesehen sein, dass der Propeller des zweiten Antriebs-
strangs bezüglich seines Aufbaus auf eine größere Stei-
gung ausgelegt ist. Dies hat Vorzüge in Bezug auf eine
geringere Komplexität. Je nach Auslegung sind die hier-
durch bedingten Wirkungsgradverluste als gering einzu-
stufen.
[0021] Gemäß einem weiteren besonders vorteilhaf-
ten Aspekt der Erfindung, der ggf. unabhängigen Schutz
verdient, ist vorzugsweise die Wärmekraftmaschine

planvoll überdimensioniert in Bezug auf die maximal
übertragbare Leistung jeweils eines der Antriebsstränge,
und zwar derart, dass die Wärmekraftmaschine vorzugs-
weise mindestens doppelt so viel mechanische Leistung
abgeben kann wie die maximal übertragbare Leistung
jeweils eines der Antriebsstränge. Damit kann die Wär-
mekraftmaschine auch die für den Antrieb des zweiten
Antriebstrangs erforderliche Leistung bereitstellen, ohne
dass es deshalb zu einer Gefahr von Überlastung kommt.
[0022] Es kann vorgesehen sein, dass außer dem
zweiten Antriebstrang noch ein (oder mehrere) weiterer
elektrisch angetriebener Antriebstrang vorgesehen ist.
Hierzu ist es zweckmäßig, wenn die Wärmekraftmaschi-
ne (n+1)-fach überdimensioniert ist, wobei "n" die Anzahl
der elektrisch angetriebenen Antriebsstränge bezeich-
net. Sind also außer dem mechanisch angetriebenen An-
triebstrang noch zwei elektrisch angetriebene An-
triebstränge vorgesehen (n=2), ist die Wärmekraftma-
schine zweckmäßigerweise dreimal so groß dimensio-
niert wie für den Antrieb des einen mechanisch angetrie-
benen Antriebstrangs an sich erforderlich.
[0023] Mit Vorteil ist vorgesehen, dass die Wärme-
kraftmaschine als ein Verbrennungsmotor ausgeführt ist,
insbesondere als ein Zweitakt-Schiffsmotor. Die Ausfüh-
rung als Verbrennungsmotor, insbesondere als Schiffs-
motor wie ein Schiffsdiesel, bietet günstige Herstellungs-
kosten kombiniert mit hohem Wirkungsgrad. Indem er-
findungsgemäß ein gemeinsamer Verbrennungsmotor
vorgesehen ist, ist dieser groß dimensioniert. Dies er-
möglicht es, einen großen langsam laufenden Verbren-
nungsmotor vorzusehen, was erhebliche Vorteile in Be-
zug auf einen hohen Wirkungsgrad mit sich bringt. Be-
sonders zweckmäßig ist eine Ausführung als langsam
laufender Zweitakt-Schiffsmotor. Unter langsam laufend
wird typischerweise eine Drehzahl zwischen 60 und 140
rpm verstanden. Diese Bauart, die sich besonders für
Verbrennungsmotoren mit sehr hoher Leistung eignet,
bietet den Vorteil eines besonders hohen Wirkungsgrads
über einen breiten Drehzahlbereich. Ein weiterer Vorteil
eines Zweitaktmotors ist die flexible Verwendung unter-
schiedlicher Brennstoffe wie LNG (Liquified Natural
Gas), Ammoniak oder Methanol, sodass ein sehr emis-
sionsarmer Schiffsbetrieb möglich wird.
[0024] Zweckmäßigerweise weist das Frachtschiff ei-
ne Rampe, insbesondere eine Fahrzeugrampe, zur Be-
ladung auf und die Wärmekraftmaschine ist unterhalb
der Rampe angeordnet. Dies ermöglicht ein besonders
raumsparendes Konzept, da so der ansonsten schwer
nutzbare Raum unterhalb der Rampe optimal genutzt
werden kann. Insbesondere bei Verwendung eines bau-
lich bedingt höheren Zweitaktmotors kann der Raum un-
terhalb der Rampe durch diesen optimal genutzt werden.
Zudem liegt dieser Raum häufig achtern, was kürzere
Antriebswellen zu den Propellern ermöglicht.
[0025] Mit Vorteil ist der erste, mechanische An-
triebstrang getriebelos ausgeführt. Indem kein Getriebe
für den mechanischen Antriebstrang vorgesehen ist, wird
zum einen der mit dem Getriebe verbundene Aufwand
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für die Beschaffung und Herstellung gespart, zum ande-
ren kann der mit einem Getriebe unvermeidlich einher-
gehende Verlust an Wirkungsgrad vermieden werden.
Damit steigert sich insgesamt der Wirkungsgrad des me-
chanischen Antriebstrangs.
[0026] Vorzugsweise ist weiter vorgesehen, dass der
erste, mechanische Antriebstrang mit einer Kupplung
versehen ist. Damit kann erreicht werden, dass der Pro-
peller des mechanischen Antriebstrangs auskuppelbar
ist. Mit der Kupplung kann die mechanische Verbindung
und damit die Leistungsübertragung zwischen Wärme-
kraftmaschine und dem Propeller des mechanischen An-
triebstrangs getrennt werden. Auf diese Weise kann die-
ser Propeller antriebslos gemacht werden, beispielswei-
se bei einem Defekt des Propellers oder wenn aus an-
deren Gründen trotz laufender Wärmekraftmaschine kei-
ne Leistungsabgabe von diesem Propeller gewünscht
ist.
[0027] Mit Vorteil ist zwischen der Abtriebswelle der
Wärmekraftmaschine und dem ersten, mechanischen
Antriebstrang eine Leistungsverzweigungseinheit vorge-
sehen, die dazu ausgebildet ist, die Leistung der Wär-
mekraftmaschine aufzuteilen auf den ersten, mechani-
schen Antriebstrang sowie den Fahrstromgenerator des
zweiten Antriebstrangs. Mit der Leistungsverzweigung
kann so auf einfache wie zweckmäßige Weise die Auf-
teilung der von der Wärmekraftmaschine bereitgestellten
Leistung bewirkt sein. Vorzugsweise ist dazu vorgese-
hen, dass die Leistungsverzweigungseinheit den Fahr-
stromgenerator mit einer in einem festen Verhältnis ste-
henden Drehzahl, insbesondere mit derselben Drehzahl,
antreibt wie die Drehzahl des ersten, mechanischen An-
triebstrangs. Damit besteht ein drehzahlmäßiger Zusam-
menhang zwischen der Drehzahl des mechanischen An-
triebstrangs und derjenigen des Fahrstromgenerators.
Das kann bedeuten, dass es dieselbe Drehzahl ist. Be-
vorzugt steht die Drehzahl aber nicht in einem Verhältnis
von 1:1, sondern in einem anderen festen Verhältnis. Da-
mit kann die Drehzahl des Fahrstromgenerators bei-
spielsweise doppelt so hoch (oder auch mehr) gewählt
werden, um so aufgrund der höheren Drehzahl die Ver-
wendung eines leistungsgleichen, in seinen Abmessun-
gen aber kleineren Fahrstromgenerators zu ermöglichen
und diesen besser auszunutzen.
[0028] Besonders zweckmäßig ist es, wenn die Leis-
tungsverzweigungseinheit den Fahrstromgenerator mit
einem erhöhten Drehmoment verglichen mit dem ersten
mechanischen Antriebstrang antreibt. Auf diese Weise
können die zwar geringen, aber dennoch vorhandenen
Verluste in dem Fahrstromgenerator sowie dem Elektro-
fahrmotor kompensiert werden, indem entsprechend
durch das erhöhte Drehmoment geringfügig mehr Leis-
tung verzweigt wird zu dem elektrisch angetriebenen An-
triebstrang. Zweckmäßigerweise ist dies so gewählt,
dass unter Berücksichtigung der Wirkungsgradverluste
der elektrischen Direktverbindung die schließlich vom
Elektrofahrmotor erzeugte mechanische Leistung so
groß ist, wie die Antriebsleistung im mechanischen An-

triebstrang. Betragen die Wirkungsgradverluste bei-
spielsweise 7%, wovon drei Prozent auf den Fahrstrom-
generator, ein Prozent auf Stromwärmeverluste der elek-
trischen Leitung sowie drei Prozent den Elektrofahrmotor
anfallen, so ist zweckmäßigerweise die Leistungsver-
zweigungseinheit so ausgebildet, dass der Fahrstrom-
generator ein um 7% höheres Drehmoment erhält als der
mechanische Antriebstrang. Es soll nicht ausgeschlos-
sen sein, dass auch mehr Drehmoment abgezweigt wer-
den kann, wenn von der elektrischen Direktleitung ggf.
noch andere Einheiten mit elektrischer Leistung versorgt
sind. Vorzugsweise ist das Drehmoment erhöht in einem
Bereich von 3% bis 35%.
[0029] Zweckmäßigerweise kann an der Direktleitung
eine Anzapfung vorgesehen sein, an die eine Hilfsspei-
seeinrichtung angeschlossen ist, welche die Direktlei-
tung mit einem elektrischen Hauptsystem des Fracht-
schiffs, das vorzugsweise mit einem eigenen Generator
versehen ist, über einen Frequenzumrichter verbindet.
Auf diese Weise kann gewünschtenfalls zusätzliche
Leistung von dem Fahrstromgenerator bereitgestellt
werden zur Nutzung im elektrischen Hauptsystem des
Schiffs. So kann dieses beispielsweise auf effiziente Wei-
se versorgt werden, wenn die Wärmekraftmaschine
durch den Fahrbetrieb des Schiffes nur wenig belastet
ist, um so den Betrieb der Wärmekraftmaschine in einen
günstigeren höheren Belastungszustand zu führen.
[0030] Die Hilfsspeiseeinrichtung ist vorzugsweise für
eine kleinere Leistung dimensioniert als der Elektrofahr-
motor, und/oder die Hilfsspeiseeinrichtung ist dimensio-
niert auf eine Leistung weniger als 20% der Leistung der
Wärmekraftmaschine. Da der Hilfsspeiseeinrichtung kei-
ne Aufgaben im Rahmen des regulären Fahrantriebs zu-
kommen, genügt eine solche geringe Leistung für sie
vollkommen. Das verringert den Aufwand für die Herstel-
lung und Bereitstellung.
[0031] Sind zwei Antriebstränge vorgesehen, so ist
zweckmäßigerweise einer links und der andere rechts
der Schiffmittellinie angeordnet. Dies ermöglicht eine
symmetrische Verteilung der Vortriebskraft und gibt eine
gute Kursstabilität. Ferner können drei Antriebsstränge
vorgesehen sein, von denen einer in der Schiffmittellinie
und jeweils ein weiterer links und der andere rechts der
Schiffmittellinie angeordnet sind. Mit Vorteil ist hierbei in
der Schiffmittellinie der mechanische Antrieb, und die
beiden äußeren sind die elektrischen Antriebe. Bei einer
Variante der Erfindung kann aber auch vorgesehen sein,
dass der Hauptantrieb doppelt ausgeführt ist mit jeweils
mindestens zwei Antriebssträngen, die vorzugsweise
symmetrisch links und rechts der Schiffmittellinie ange-
ordnet sind. Dies ermöglicht die Anwendung der Erfin-
dung auch bei Frachtschiffen mit einem Vielschrauben-
Antriebskonzept, wie einem Vierschrauber.
[0032] Es sei angemerkt, dass die Propellerwellen ty-
pischerweise im Wesentlichen parallel zur Kiellinie aus-
gerichtet sind. Unter im Wesentlichen parallel wird hier-
bei verstanden, dass sie eine Abweichung von nicht mehr
als 10° in jede Raumrichtung aufweisen. Damit kann eine
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gute Kursstabilität bei hohem Wirkungsgrad erreicht wer-
den.
[0033] Vorteilhafterweise ist die Propellerwelle des
ersten, mechanischen Antriebstrangs umlenkungsfrei an
die Abgabewelle angeschlossen, vorzugsweise in ver-
längerter Linie der Abgabewelle. Dies vermeidet die
durch Umlenkungen hervorgerufenen Wirkungsgradver-
luste.
[0034] Die Erfindung erstreckt sich ferner auf eine
Hauptantriebsanlage für ein Frachtschiff gemäß dem ne-
bengeordneten Anspruch. Für die nähere Beschreibung
wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf vorste-
hende Ausführungen verwiesen.
[0035] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf eine vorteilhafte Ausführungsform beispiel-
haft beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Aufsicht auf ein Frachtschiff
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 2 eine teilweise Schnittansicht entlang einer
Schiffmittellinie des Frachtschiffs gemäß der in
Fig. 1 dargestellten Ausführungsform;

Fig. 3 eine Hauptspantansicht von Achtern darstel-
lend eine Wärmekraftmaschine unterhalb einer
Rampe; und

Fig. 4 eine funktionale Systemansicht eines Hauptan-
triebs des Frachtschiffs sowie seines elektri-
schen Schiffsystems.

[0036] Ein in seiner Gesamtheit mit der Bezugsziffer 9
bezeichnetes Frachtschiff weist einen Rumpf 90 auf.
Durch die Längsachse des Rumpfs 90 erstreckt sich von
dem achterseitigen Ende 91 (Heck) des Rumpfs 90 bis
hin zum bugseitigen Ende 92 (Bug) des Rumpfs 90 eine
Schiffmittellinie 99. Das Frachtschiff 9 weist in seinem
Rumpf ein Hauptantriebssystem auf, welches eine als
Verbrennungsmotor 3 ausgeführte Wärmekraftmaschi-
ne als Hauptantriebsquelle aufweist. Ferner sind zwei
Antriebsstränge 1, 2 vorgesehen, die symmetrisch links
und rechts der Schiffmittellinie 99 angeordnet sind. Jeder
der beiden Antriebstränge 1 und 2 weist einen Propeller
12, 22 auf, der jeweils mittels einer Propellerwelle 11, 21
angetrieben ist. Hinter jedem der beiden Propeller ist je-
weils ein Ruder 95 einer Ruderanlage zum Steuern des
Frachtschiffs 9 angeordnet.
[0037] Das Schiff 9 weist in seinem Rumpf 90 in an
sich bekannter Weise ein frachttragendes Deck 93 auf,
welches einen Laderaum 97 unterhalb eines Oberdecks
94 des Schiffs 9 begrenzt. Ferner vorgesehen ist eine
dem Laderaum 97 zugeordnete Rampe 96, welche für
Fahrzeuge eine Auffahrt auf das Oberdeck 94 ermög-
licht. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel des
Frachtschiffs 9 ist die Rampe 96 außermittig, nämlich
backbordseitig angeordnet.
[0038] In dem Rumpf 90 ist ebenfalls backbordseitig

unterhalb der Rampe 96 der Verbrennungsmotor 3 an-
geordnet. Dieser ist im dargestellten Ausführungsbei-
spiel als ein langsam laufender Zweitakt-Schiffsmotor
ausgeführt. Diese Bauart bedingt eine zwar schlanke,
dafür aber hohe Bauweise des Verbrennungsmotors 3.
Durch die Anordnung unterhalb der Rampe kann so mit
dem Verbrennungsmotor 3 der ansonsten nur schwer
nutzbare Raum optimal genutzt werden.
[0039] Die von dem Verbrennungsmotor 3 abgegebe-
ne Leistung ist vorzugsweise direkt, also ohne zwischen-
geschaltetes Reduktionsgetriebe, über eine Abtriebs-
welle 31 nach achtern geführt, die vorzugsweise im We-
sentlichen parallel zur Schiffmittellinie 99 angeordnet ist.
Die Abtriebswelle 31 läuft bis zu der Stelle, an der die
von der Abtriebswelle 31 übertragene Leistung aufgeteilt
wird. Dazu ist eine Leistungsverzweigungseinheit 5 vor-
gesehen. Ein erster Teil der Leistung wird mechanisch
auf den ersten Antriebstrang 1 übertragen, und der an-
dere Teil der Leistung ist geführt über eine elektrische
Direktverbindung 4 zum Antrieb des zweiten An-
triebstrangs 2. Dies wird nachfolgend näher erläutert.
[0040] Der erste Antriebstrang 1 ist ein mechanischer
Antriebstrang und umfasst eine erste Propellerwelle 11,
die an ihrem hinteren Ende einen im Heckbereich des
Frachtschiffs 9 angeordneten Hauptantriebspropeller 12
antreibt. Im Bereich des vorderen Endes der ersten Pro-
pellerwelle 11 ist eine Kupplung 15 vorgesehen. Diese
ermöglicht es, den Leistungsfluss entlang der ersten Pro-
pellerwelle 11 zu unterbrechen und den Propeller 12 da-
mit antriebslos zu machen. Der erste Antriebstrang 1 ist
auf derselben Seite des Frachtschiffs 9 angeordnet wie
der Verbrennungsmotor (im dargestellten Ausführungs-
beispiel linksseitig, also an Backbord), und zwar vorzugs-
weise so, dass die erste Propellerwelle 11 in verlängerter
Linie der Abgabewelle 31 angeordnet ist. Dies vermeidet
eine Umlenkung im mechanischen Leistungsflussstrang
und damit verbundene Wirkungsgradverluste.
[0041] Der zweite Antriebstrang 2 umfasst eine zweite
Propellerwelle, die in gleicher Weise wie bei dem ersten
Antriebstrang 1 einen im Heckbereich des Frachtschiffs
9 angeordneten zweiten Hauptantriebspropeller 22 an-
treibt. Der zweite Antriebstrang ist auf der anderen Seite
des Frachtschiffs 9 angeordnet (dargestellt im Ausfüh-
rungsbeispiel auf der rechten Seite, also an Steuerbord).
Zur Übertragung der Leistung auf den zweiten An-
triebstrang 2 ist eine elektrische Direktverbindung 4 vor-
gesehen. Sie umfasst einen Fahrstromgenerator 41, der
mehrphasigen Wechselstrom (im Ausführungsbeispiel
Drehstrom) erzeugt und über eine elektrische Direktlei-
tung 42 überträgt zu einem bugseitig an der zweiten Pro-
pellerwelle 21 angeordneten Elektrofahrmotor 43. Der
Fahrstromgenerator 41 ist angeordnet am Ende der Ab-
triebswelle 3, und zwar an der Leistungsverzweigungs-
einheit 5. Diese ist dazu ausgebildet, die von dem Ver-
brennungsmotor 3 erzeugte und über die Abtriebswelle
31 zugeführte Leistung aufzuteilen auf den ersten, me-
chanischen Antriebstrang 1 mit seiner Propellerwelle 11
und auf den Fahrstromgenerator 41 zur Erzeugung elek-
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trischer Leistung zum Antrieb des zweiten, elektrischen
Antriebstrangs 2. Die Leistungsverzweigungseinheit 5
und der Fahrstromgenerator 41 können baulich kombi-
niert ausgeführt sein, zweckmäßigerweise kann dies
ausgeführt sein als ein Wellengenerator, der von der Ab-
triebswelle 31 angetrieben ist.
[0042] Der Fahrstromgenerator 41 ist vorzugsweise
als ein Synchrongenerator ausgeführt und die elektri-
sche Direktleitung 42 ist daran unmittelbar, d. h. ohne
Frequenzumrichter, angeschlossen. Die Frequenz des
in der elektrischen Direktleitung 42 übertragenen Wech-
selstroms ist bestimmt von der Drehzahl des Elektroge-
nerators 41, die wiederum abhängig ist von der Drehzahl
der Abtriebswelle 31 und damit von der Drehzahl des
Verbrennungsmotors 3. Der Elektrofahrmotor 43 ist als
Drehstrommotor ausgeführt und an diesen ist die elek-
trische Direktleitung 42 unmittelbar, d. h. ohne Frequen-
zumrichter, angeschlossen. Wegen seiner Ausführung
als Drehstrommotor ist somit die Drehzahl des Elektro-
fahrmotors 43 abhängig von der Frequenz des Dreh-
stroms in der elektrischen Direktleitung 42. Auf diese
Weise erreicht man eine drehzahlmäßige Verkopplung
der Drehzahl, mit der der zweite Antriebstrang 2 ange-
trieben ist, mit der Drehzahl des mechanisch angetrie-
benen ersten Antriebstrangs 1, ohne dass es dazu be-
sonderer zusätzlicher Einrichtungen oder aufwendiger
Drehzahlregelsysteme bedarf. Dazu ist zweckmäßiger-
weise der Elektrofahrmotor 43 als Asynchronmotor aus-
geführt oder bei besonders hohen Anforderungen an ei-
nen drehzahlmäßigen Gleichlauf des zweiten An-
triebstrangs 2 mit dem mechanisch angetriebenen ersten
Antriebstrang 1 als Synchronmotor. Bei der Ausführung
als Asynchronmotor ist vorzugsweise der Propeller 22
des zweiten Antriebstrangs 2 als Verstellpropeller aus-
geführt.
[0043] Die Leistungsverzweigungseinheit 5 ist so aus-
gebildet, dass die Abtriebsdrehzahl, also die Drehzahl
mit der zum einen die erste Propellerwelle 11 des ersten
Antriebstrangs 1 angetrieben wird, gleich ist wie die
Drehzahl, mit der der Fahrstromgenerator 41 zur Versor-
gung des zweiten Antriebstrang 2 angetrieben ist oder
zumindest in einem festen Verhältnis steht. Dies sichert
einen drehzahlmäßigen Gleichlauf, wie vorstehend be-
schrieben. Die Drehmomentaufteilung ist vorzugsweise
so, dass der Fahrstromgenerator 41 mit einem etwas hö-
heren Drehmoment angetrieben wird als die erste Pro-
pellerwelle 11, beispielsweise mit einem um 7% erhöhten
Drehmoment. Auf diese Weise kann ein Ausgleich für
entlang der elektrischen Direktverbindung 4 entstehende
Verluste geschaffen werden, die bedingt sind durch
(bspw. 3%) Wirkungsgradverluste des Fahrstromgene-
rators 41 einerseits, (bspw. 1%) Stromwärmeverluste der
elektrischen Direktleitung 42 sowie durch (bspw. 3%)
Wirkungsgradverluste des Fahrmotors 43. Betragen die
Verluste beispielsweise insgesamt 7%, so ist vorzugs-
weise die Leistungsverzweigungseinheit 5 so ausgebil-
det, dass das Drehmoment zum Antreiben des Fahr-
stromgenerators 41 um einen Betrag von 7% höher ist

als das Drehmoment, mit dem die erste Propellerwelle
11 angetrieben ist. Im Ergebnis stellt sich somit am Aus-
gang des Fahrmotors 43, also am Antrieb der zweiten
Propellerwelle 21, unter Berücksichtigung der Wirkungs-
gradverluste der elektrischen Direktverbindung 4 diesel-
be Antriebsleistung ein, wie sie im ersten Antriebstrang
1 herrscht. Damit sind die beiden Antriebstränge 1 und
2 auch unter Berücksichtigung von Wirkungsgradverlus-
ten entlang der elektrischen Direktverbindung 4 leis-
tungsmäßig ausgeglichen, d. h. beide erbringen dieselbe
Leistung.
[0044] Ein Beispiel für eine entsprechende funktionale
Systemansicht ist in Figur 4 dargestellt. Dort sind auch
beispielhaft Zahlenwerte dargestellt, insbesondere für
Leistungen und Drehzahlen. So leistet im Beispiel der
Verbrennungsmotor 3 eine Leistung von 6800 kW bei
einer für einen langsam laufenden Zweitakt-Schiffsdie-
selmotor typischen Drehzahl von 100 Umdrehungen pro
Minute in einem Betriebspunkt von 85% seiner maxima-
len Dauerleistung. Diese Leistung ist über die Abtriebs-
welle 31 zugeführt der Leistungsverzweigungseinheit 5
in Gestalt eines Wellengenerators, in dem die Funktionen
der Leistungsverzweigungseinheit 5 und des Fahrstrom-
generators 41 kombiniert sind. Der mechanische Abtrieb
der Leistungsverzweigungseinheit 5 geht über die erste
Propellerwelle 11 zu dem ersten Propeller 12, und zwar
mit einer (im Beispielfall dargestellten) Leistung von 3026
kW mechanischer Leistung. Der Fahrstromgenerator 41
erzeugt Drehstrom mit einer Leistung von 3641 kW bei
einer Frequenz von 20 Hz. Hierbei ist die Frequenz ab-
hängig von der Drehzahl des Verbrennungsmotors 3 und
ändert sich somit in Abhängigkeit von Änderungen der
Drehzahl des Verbrennungsmotors 3. Der Fahrstromge-
nerator 41 ist im Beispiel als Synchrongenerator mit 12
Polpaaren ausgeführt, woraus sich bei der Drehzahl von
n = 100 rpm eine Frequenz des erzeugten Drehstrom
von f = 20 Hz ergibt.
[0045] Der erzeugte Drehstrom wird über die elektri-
sche Direktleitung 42 auf die andere Schiffseite geführt
zu dem Elektrofahrmotor 43. Dieser erzeugt eine mecha-
nische Leistung von 3026 kW. Ist er als ein Synchron-
motor ausgeführt, treibt er die Propellerwelle 21 sowie
den Propeller 22 des zweiten Antriebstrangs 2 mit einer
mechanischen Drehzahl von 100 rpm an, also einer
Drehzahl entsprechend derjenigen des ersten An-
triebstrangs 1. Somit erhalten nicht nur die Propeller 12,
22 auf beiden Schiffseiten die gleiche Leistung, sondern
sie drehen bei Verwendung von Synchronmaschinen
auch gleich schnell. Dies sorgt für eine hohe Stabilität
und für ein besseres Manövrierverhalten. Dank der elek-
trischen Direktleitung 42 ist der Transfer der Leistung
von einer auf die andere Schiffseite vollkommen unpro-
blematisch und kann auch bei schwierigen baulichen
Verhältnissen platzsparend und mit wenig Aufwand er-
folgen.
[0046] In Figur 4 ferner dargestellt ist eine optionale
Anzapfung 7 an der elektrischen Direktleitung 42. An die-
se Anzapfung 7 angeschlossen ist eine Hilfsspeiseein-

11 12 



EP 4 230 517 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

richtung 70 umfassend einen Frequenzumrichter 71 mit
einem Schalter 72, der wiederum verbunden ist mit einer
Verteilerschiene 80 eines elektrischen Hauptsystems 8
des Frachtschiffs 9. Das elektrische Hauptsystem 8 des
Schiffs speist die für die Besatzung, deren Unterkunft
und für den übrigen Betrieb (abgesehen vom Hauptan-
trieb) des Frachtschiffs erforderlichen elektrischen Ver-
braucher. Diese Verbraucher sind symbolisiert darge-
stellt durch sog. Hotellasten 84, 85, 86 auf verschiedenen
Spannungsniveaus in Höhe von 690 V, 450 V bzw. 230
V. Zur Versorgung des elektrischen Hauptsystems 8 ist
ferner vorgesehen ein eigenständiger Generatorsatz 81,
der einen Hilfsdieselmotor 82 sowie einen davon ange-
triebenen Generator 83 zur Erzeugung der elektrischen
Energie aufweist.
[0047] An das elektrische Hauptsystem 8 ferner ange-
schlossen sind Manövrierorgane, die zum Manövrieren
des Schiffes insbesondere in seitlicher Richtung dienen.
Sie gehören nicht zum Hauptantrieb. Hierbei handelt es
sich insbesondere um Bugstrahlruder. In dem Ausfüh-
rungsbeispiel sind zwei Bugstrahlruder vorgesehen, ein
Bugstrahlruder 61 des CPP-Typs mit Steigungsverstel-
lung (Anlaufkonzept nicht dargestellt) und ein Bugstrahl-
ruder 62 des FPP-Typs mit fest eingestellter Propeller-
steigung, das jedoch zum Anlauf und zur Variation der
Querschubkraft über einen Umrichter 63 kontrolliert ist.
[0048] Die Anzapfung 7 ermöglicht es, im Fahrbetrieb
über die Hilfsspeiseeinrichtung 70 den für das Hauptsys-
tem 8 des Frachtschiffs 9 benötigten Strom zumindest
teilweise mittels des Fahrstromgenerators 41 bereitzu-
stellen (wie durch den Pfeil am Frequenzumrichter 71
symbolisiert), sodass der eigenständige Generatorsatz
81 des elektrischen Hauptsystems 8 nicht betrieben zu
werden braucht. Dies erhöht nicht nur die Betriebssicher-
heit dank dieser zweiten Speisungsmöglichkeit des elek-
trischen Hauptsystems 8, sondern kann außerdem infol-
ge des hohen Wirkungsgrads der Verbrennungsmaschi-
ne 3 und des Fahrstromgenerators 41 zu einer effizien-
teren Versorgung des elektrischen Hauptsystems 8 füh-
ren.

Patentansprüche

1. Frachtschiff umfassend einen Rumpf (90), durch den
sich eine Schiffmittellinie (99) vom Heck (91) bis zum
Bug (92) erstreckt, mit einem Laderaum (97) sowie
einem Mehrpropellerantrieb als Hauptantrieb, der
mindestens zwei Antriebstränge (1, 2) mit jeweils ei-
nem Propeller (12, 22) sowie je einer den Propeller
(12, 22) mechanisch antreibenden Propellerwelle
(11, 21), und eine Wärmekraftmaschine (3) mit einer
Abtriebswelle (31) zum Antrieb der Antriebstränge
(1, 2) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebstränge (1, 2) gemeinsam von der-
selben einen Wärmekraftmaschine (3) angetrie-

ben sind,
wobei ein erster Antriebstrang (1) mechanisch
angetrieben ist und mit der Abtriebswelle (31)
der Wärmekraftmaschine (3) mechanisch ge-
koppelt ist, und
wobei ein zweiter Antriebstrang (2) elektrisch
angetrieben ist mittels einer elektrischen Direkt-
verbindung (4) umfassend einen an die Ab-
triebswelle (31) gekoppelten Fahrstromgenera-
tor (41) und einen die zweite Propellerwelle (21)
des zweiten Antriebstrangs (2) antreibenden
Elektrofahrmotor (43), wobei der Fahrstromge-
nerator (41) und der Elektrofahrmotor (43) über
eine elektrische Direktleitung (42) miteinander
verbunden sind.

2. Frachtschiff nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elektrische Direktleitung (42) als
reine Kabel- und/oder Leitungsverbindung ausge-
führt ist und insbesondere keinen Frequenzumrich-
ter umfasst.

3. Frachtschiff nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die elektrische Direktverbin-
dung (4) eine Wechselstromverbindung ist, insbe-
sondere für Mehrphasenwechselstrom, vorzugswei-
se für Drehstrom.

4. Frachtschiff nach dem vorangehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass der Fahrstromge-
nerator (41) und/oder der Elektrofahrmotor (43) als
Synchronmaschine ausgeführt ist.

5. Frachtschiff nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wär-
mekraftmaschine (3) planvoll überdimensioniert ist
in Bezug auf die maximal übertragbare Leistung je-
weils eines der Antriebsstränge (1, 2), und zwar vor-
zugsweise mindestens doppelt so viel mechanische
Leistung abgeben kann wie die maximal übertrag-
bare Leistung jeweils eines der Antriebsstränge.

6. Frachtschiff nach dem vorangehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmekraft-
maschine (3) (n+1)-fach überdimensioniert ist, wo-
bei "n" die Anzahl von elektrisch angetriebenen An-
triebssträngen bezeichnet.

7. Frachtschiff nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wär-
mekraftmaschine (3) als ein Verbrennungsmotor
ausgeführt ist, insbesondere als ein Zweitakt-
Schiffsmotor, weiter vorzugsweise als ein langsam
laufender Zweitakt-Schiffsmotor.

8. Frachtschiff nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste,
mechanische Antriebstrang (1) getriebelos ausge-
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führt ist, und/oder der erste, mechanische An-
triebstrang (1) mit einer Kupplung (15) versehen ist,
sodass dessen Propeller (12) auskuppelbar und so-
mit antriebslos ist, und/oder die Propellerwelle (11)
des mechanischen Antriebstrangs (1) umlenkungs-
frei an die Abgabewelle (31) angeschlossen ist, vor-
zugsweise in verlängerter Linie.

9. Frachtschiff nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
der Abtriebswelle (31) der Wärmekraftmaschine (3)
und dem ersten, mechanischen Antriebstrang (1) ei-
ne Leistungsverzweigungseinheit (5) vorgesehen
ist, die dazu ausgebildet ist, die Leistung der Wär-
mekraftmaschine (3) aufzuteilen auf den ersten, me-
chanischen Antriebstrang (1) sowie den Fahrstrom-
generator (41) des zweiten Antriebstrangs (2).

10. Frachtschiff nach dem vorangehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leistungsver-
zweigungseinheit (5) den Fahrstromgenerator (41)
mit einer in einem festen Verhältnis stehenden Dreh-
zahl, insbesondere mit derselben Drehzahl, antreibt
wie die Drehzahl des ersten, mechanischen An-
triebstrangs (1).

11. Frachtschiff nach dem vorangehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leistungsver-
zweigungseinheit (5) den Fahrstromgenerator (41)
mit einem erhöhten Drehmoment verglichen mit dem
ersten, mechanischen Antriebstrang (1) antreibt,
wobei das Drehmoment vorzugsweise erhöht ist in
einem Bereich von 3 bis 35 %.

12. Frachtschiff nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der Di-
rektleitung (42) eine Anzapfung (7) vorgesehen ist,
an die eine Hilfsspeiseeinrichtung (70) angeschlos-
sen ist, welche die Direktleitung (42) mit einem elek-
trischen Hauptsystem (8) des Frachtschiffs (9), das
vorzugsweise mit einem eigenen Generator (81) ver-
sehen ist, über einen Frequenzumrichter (71) ver-
bindet.

13. Frachtschiff nach dem vorangehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hilfsspeisee-
inrichtung (70) für eine kleinere Leistung dimensio-
niert ist als der Elektrofahrmotor (43), und/oder die
Hilfsspeiseeinrichtung (70) dimensioniert ist auf eine
Leistung weniger als ein Fünftel der Leistung der
Wärmekraftmaschine (3).

14. Frachtschiff nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Frachtschiff (9) eine Rampe (96), insbesondere eine
Fahrzeugrampe, zur Beladung aufweist und die
Wärmekraftmaschine (3) unterhalb der Rampe (96)
angeordnet ist.

15. Hauptantriebsanlage für ein Frachtschiff, umfas-
send mindestens zwei Antriebstränge (1, 2) mit je-
weils einem Propeller (12, 22) sowie je einer den
Propeller (12, 22) mechanisch antreibenden Propel-
lerwelle (11, 21), und eine Wärmekraftmaschine (3)
mit einer Abtriebswelle (31) zum Antrieb der An-
triebstränge (1, 2),

dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebstränge (1, 2) gemeinsam von der-
selben einen Wärmekraftmaschine (3) angetrie-
ben sind,
wobei ein erster Antriebstrang (1) mechanisch
angetrieben ist und mit der Abtriebswelle (31)
der Wärmekraftmaschine (3) mechanisch ge-
koppelt ist, und
wobei ein zweiter Antriebstrang (2) elektrisch
angetrieben ist mittels einer elektrischen Direkt-
verbindung (4) umfassend einen an die Ab-
triebswelle (31) gekoppelten Fahrstromgenera-
tor (41) und einen die zweite Propellerwelle (21)
des zweiten Antriebstrangs (2) antreibenden
Elektrofahrmotor (43), wobei der Fahrstromge-
nerator (41) und der Elektrofahrmotor (43) über
eine elektrische Direktleitung (42) miteinander
verbunden sind.

16. Hauptantriebsanlage nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass sie weitergebildet ist nach
einem der Ansprüche 2 bis 13.
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